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Protokoll 
 

 

über die am 13. Oktober 2020 von 18.00 Uhr bis 21.50 Uhr im Kaisersaal unter dem Vor-

sitz von Bürgermeister Hubert Almberger abgehaltene 

 

 

42. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2016 – 2022) 

 

 

Anwesend: Simon Aschaber, Christine Bernhofer, Rene Delazer, Hanspeter  

Ellmerer, Klaus Födermair, Alois Foidl, Christine Gschnaller, MSc, 

Susanne Hartrumpf, Andrea Hauser, Mag. Leopold Hofinger, Johann 

Mayr, Michael Laner, Heribert Mariacher, Claudia Pali, Andreas 

Schramböck, BA, Robert Steger, Peter Wallner (ab 18.05 Uhr),  

Dr. Georg Zimmermann 

 

Entschuldigt: Melanie Hutter (Ersatz: Michael Laner), Robert Wurzenrainer (Ersatz: 

Rene Delazer), Petra Sojer, MSc (Ersatz: Klaus Födermair) 

 

Unentschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

www.st.johann.tirol 
 

 

    

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

• Ortswärme St. Johann in Tirol GmbH (Vortragender: Ing. Fritz Obernauer) 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Kinderzentrum: Einrichtung eines Projektausschusses 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts: Gst. 2627 und 5809/1 (Fritz  

Egger, Fritz Egger GmbH und Öffentliches Gut der Gemeinde) 

2) Änderung des Flächenwidmungsplans: Gst 2627 (Fritz Egger und Fritz Egger 

GmbH) 

3) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 2627 (Fritz Egger und Fritz Egger GmbH) 

b) Gst. 2922/3 (Hannes Krisch) 

c) Gst. 6142/3 (Andreas Bergmann) 

d) Gst. 3447 und .577 (Christine Eder) 

e) Gst. 2782/5 (BMFH Projekt GmbH) 

 

2) Finanzausschuss 

1) Ausschreibung von Gemeindeabgaben 

2) Neufestsetzung von Tarifen und Beiträgen 

3) Festsetzung der Eröffnungsbilanz zum 1. Jänner 2020 

 

3) Straßenausschuss 

1) Erlassung von Verordnungen: 

a) Berglandweg (30 km/h-Zone) 

b) Parkplatz Wieshofer 
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2) Abschluss von Schneeräumvereinbarungen: 

a) Paul Stöckl GmbH 

b) Josef Mayr 

3) Mittelfreigabe: Ampelpilotprojekt auf der Landesstraße B 178 (Loferer Straße) 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

 

 

Am Beginn der Sitzung sind 18 Gemeinderäte anwesend. 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

• Ortswärme St. Johann in Tirol GmbH (Vortragender: Ing. Fritz Obernauer) 

 

Ing. Fritz Obernauer, Geschäftsführer der Ortswärme St. Johann in Tirol GmbH 

(Hauptgesellschafterin: Marktgemeinde St. Johann in Tirol), berichtet mithilfe einer 

PowerPoint-Präsentation über Aktivitäten der Gesellschaft. 

 

Auszüge aus dieser Präsentation sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage A 

angehängt. 

 

Peter Wallner kommt um 18.05 Uhr zur Sitzung. Es sind 19 Gemeinderäte anwe-

send. 

 

Auf eine Frage von Peter Wallner erklärt Ing. Fritz Obernauer, dass eine Netzer-

schließung in Randbereichen technisch prinzipiell zwar möglich sei, jedoch wirt-

schaftliche Schranken bestünden. 

 

Andreas Schramböck, BA möchte wissen, ob eine Rauchentwicklung beim Spitzen-

lastkessel in den St. Johanner Mittelschulen (wie im Frühling 2020) „zur Regel“ 

werde. Ing. Fritz Obernauer meint, im Frühling 2020 seien Pumpenerneuerungen 

beim Egger-Werk ursächlich gewesen. Grundsätzlich hänge die Rauchentwicklung 

auch von der Härte des Winters und vom weiteren Ausbau des Netzes ab. Hervor-

zuheben sei in diesem Zusammenhang indes, dass mit einem Fernwärmeanschluss 

eine CO2-Einsparung von 80 % bis 90 % einhergehe. 
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Claudia Pali erkundigt sich nach der Mitarbeiteranzahl bei der Ortswärme St. Jo-

hann in Tirol GmbH. Laut Ing. Fritz Obernauer sind es insgesamt elf Mitarbeiter, da-

von drei in Teilzeitbeschäftigung. 

 

Der Bürgermeister bedankt sich abschließend bei Ing. Fritz Obernauer und seinen 

zehn Mitarbeitern für ihr Engagement. 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Kinderzentrum: Einrichtung eines Projektausschusses 

 

Der Bürgermeister erläutert den Sachverhalt. 

 

Andrea Hauser erkundigt sich, ob die notwendige Expertise der Leiterinnen der Kinder-

betreuungseinrichtungen in den Ausschuss einfließen werden. Der Bürgermeister be-

jaht dies. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Für das Kinderzentrum wird gemäß § 24 Abs. 1 lit. b TGO 2001 ein nicht-ständiger 

Ausschuss (Projektausschuss Kinderzentrum) eingerichtet. Die Anzahl der Ausschuss-

mitglieder beträgt drei. Der Projektausschuss Kinderzentrum hat kurzfristig erforderliche 

Entscheidungen in Zusammenhang mit dem Projektfortschritt beim Neubau des Kinder-

zentrums zu treffen und den Gemeinderat in geeigneten Zeitabständen über seine Tä-

tigkeit zu informieren. Der Projektausschuss Kinderzentrum darf nur Entscheidungen 

treffen, welche durch vorherige Mittelfreigaben gedeckt sind. 

 

Anmerkung: Die Wahl der Mitglieder des Projektausschusses Kinderzentrum erfolgt in 

sinngemäßer Anwendung des § 79 TGWO 1994 durch Namhaftmachung der vor-

schlagsberechtigten Gemeinderatspartei „Bürgermeisterliste Stefan Seiwald – St. Jo-

hanner Volkspartei (Bürgermeisterliste)“. Eine Ablichtung der Namhaftmachung, welche 

von acht Mitgliedern, somit von der Mehrheit der Mitglieder der betreffenden Gemein-

deratspartei, unterfertigt ist (§ 79 Abs. 1 TGWO 1994, § 83 Abs. 1 TGWO 1994), ist die-

sem Gemeinderatsprotokoll als Anlage B angehängt. 
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III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts: Gst. 2627 und 5809/1 (Fritz  

Egger, Fritz Egger GmbH und Öffentliches Gut der Gemeinde) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsge-

genstandes. 

 

Beschluss (18:1): 

 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des örtlichen Raumordnungskonzepts der 

Marktgemeinde St. Johann in Tirol im Bereich der Gst. 2627 und 5809/1: 

 

• Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für vorwiegend Son-

dernutzung mit der Indexziffer S35 und der Zeitzone Z1 

• Festlegung der Indexziffer S35: Mitarbeiterparkplatz 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage C dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 67 Abs. 1 lit. c TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von 

einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist 

beträgt vier Wochen. 
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2) Änderung des Flächenwidmungsplans: Gst 2627 (Fritz Egger und Fritz Egger 

GmbH) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsge-

genstandes. 

 

Beschluss (18:1): 

 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

• Umwidmung eines Teils des Gst. 2627 (rund 2.300 m²) von Freiland in 

standortgebundene Sonderfläche mit der Festlegung „Mitarbeiterparkplatz“ 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage D dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von 

einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist 

beträgt vier Wochen. 

 

3) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 2627 (Fritz Egger und Fritz Egger GmbH) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungs-

gegenstandes. 

 

Beschluss (18:1): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für einen Teil des Gst. 2627 von Dr. Erich 

Ortner vom 26. August 2020 („13 Firma Egger Mitarbeiterparkplatz“) wird ge-

mäß § 64 Abs. 1 TROG 2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. Gemäß § 64 Abs. 3 TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über 
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die Auflegung des Entwurfes nach § 64 Abs. 1 TROG 2016 gleichzeitig der Be-

schluss über die Erlassung des Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch 

nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist 

keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder 

Stelle abgegeben wurde. 

 

b) Gst. 2922/3 (Hannes Krisch) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungs-

gegenstandes. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 2922/3 von Dr. Erich Ortner vom 

14. September 2020 („07 Reifencenter“) wird gemäß § 64 Abs. 1 TROG 2016 

aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 64 Abs. 3 TROG 

2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach  

§ 64 Abs. 1 TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Be-

bauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf 

von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

c) Gst. 6142/3 (Andreas Bergmann) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungs-

gegenstandes. 

 

Peter Wallner erkundigt sich danach, wie die Wohnungen genützt werden. Der 

Bauamtsleiter erklärt, eine werde vom Eigentümer selbst genutzt werden, die 

restlichen Wohnungen würden vermietet oder verkauft. Für Peter Wallner stellt 

sich die grundsätzliche Frage – losgelöst von diesem Projekt – ob bei derartigen 

Bebauungsplänen Aspekte des sozialen Wohnbaus stärker berücksichtigt wer-

den können. Der Bauamtsleiter verweist auf Fälle, in denen solche Überlegun-

gen bereits eine Rolle gespielt hätten. Heribert Mariacher meint, dass zur Stär-

kung dieses Ansatzes grundsätzlich ein „Eingreifen“ des Gesetzgebers erforder-

lich sei. 
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Beschluss (17:2): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 6142/3 von Dr. Erich Ortner vom 

17. September 2020 („Leukentalweg Bergmann“) wird gemäß § 64 Abs. 1 

TROG 2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 64 

Abs. 3 TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des 

Entwurfes nach § 64 Abs. 1 TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über die Er-

lassung des Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, 

wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme 

zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben 

wurde. 

 

d) Gst. 3447 und .577 (Christine Eder) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungs-

gegenstandes. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für die Gst. 3447 und .577 von Dr. Erich 

Ortner vom 20. Mai 2020 („Velbenstr. 39“) wird gemäß § 64 Abs. 1 TROG 2016 

aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 64 Abs. 3 TROG 

2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach  

§ 64 Abs. 1 TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Be-

bauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf 

von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 
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e) Gst. 2782/5 (BMFH Projekt GmbH) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungs-

gegenstandes. 

 

Beschluss (12:7): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 2782/5 von Dr. Erich Ortner vom 

22. Jänner 2020 („01 Wegscheidgasse 14 BMFH Projekt GmbH“) wird gemäß  

§ 64 Abs. 1 TROG 2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Ge-

mäß § 64 Abs. 3 TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes nach § 64 Abs. 1 TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss 

über die Erlassung des Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur 

rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine 

Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle 

abgegeben wurde. 

 

2) Finanzausschuss 

1) Ausschreibung von Gemeindeabgaben 

 

Dr. Georg Zimmermann erläutert die im Finanzausschuss vorberatene Vorgangs-

weise (generelle Valorisierung um 1,58 %, keine Valorisierung jedoch bei Wasser-, 

Kanal-, Oberflächen- und Müllbenützungsgebühren). 

 

Claudia Pali erkundigt sich nach dem Wert des Valorisierungverzichts für einen ein-

zelnen Haushalt. 

 

Der Finanzverwalter erklärt, dies sei mengen- und verbrauchsabhängig. Dr. Georg 

Zimmermann teilt mit, dass die Gemeinde hier insgesamt auf etwa 60.000 Euro ver-

zichte. 
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Beschluss (19:0): 

 

Verordnung 

 

Aufgrund § 17 Abs. 3 Z 2 und 4 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 

116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 103/2019, § 1 Tiroler Abfallgebühren-

gesetz, LGBl. Nr. 36/1991, und § 1 Abs. 1 Tiroler Hundesteuergesetz, LGBl. Nr. 

3/1980, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 26/2017, wird verordnet: 

 

Artikel I 

 

Die Kanalgebührenordnung vom 5. Februar 2013, zuletzt geändert durch Verord-

nung des Gemeinderats vom 7. Juli 2020, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 3 Abs. 8 hat wie folgt zu lauten:  

 

Die Anschlussgebühr für häusliches und betriebliches Abwasser beträgt EUR 8,233 

je m³ Baumasse. In diesem Betrag ist die Umsatzsteuer von 10 % enthalten. 

 

Artikel II 

 

Die Wassergebührenordnung vom 4. Februar 2002, zuletzt geändert durch Ver-

ordnung des Gemeinderats vom 12. November 2019, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 3 Z 9 hat wie folgt zu lauten: 

 

Die Anschlussgebühr beträgt EUR 3,499 je m³ Baumasse. In diesem Betrag ist die 

Umsatzsteuer von 10 % bereits enthalten. 
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Artikel III 

 

Die Abfallgebührenordnung vom 7. Februar 2017, zuletzt geändert durch Verord-

nung des Gemeinderats vom 12. November 2019, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 4 hat in lit. b) der dritte Absatz bei der Regelung der Haus- und Gartenabfälle 

wie folgt zu lauten: 

 

„Die Jahrespauschale für die 120-Liter-Tonne beträgt EUR 66,578 und für die 240-

Liter-Tonne EUR 158,48.“ 

 

Artikel IV 

 

Die Verordnung über die Erhebung von Friedhofsbenützungsgebühren vom  

21. November 2017, zuletzt geändert durch Verordnung des Gemeinderats vom  

12. November 2019, wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Tabelle in § 2 hat wie folgt zu lauten: 

 

Bezeichnung der Grabstätte Betrag in EUR 

Familiengrab 445,70 

Reihengrab 349,20 

Urnengrab 349,20 

Urnennische 688,40 

Gruft entfällt (Gruften werden nicht mehr neu 

errichtet) 

 

2. Die Tabelle in § 3 hat wie folgt zu lauten: 

 

Bezeichnung der Grabstätte Betrag in EUR 

Familiengrab 45,24 

Reihengrab 33,96 

Urnengrab 33,96 

Urnennische 113,48 

Gruft 500,00 
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3. § 4 hat wie folgt zu lauten: 

 

§ 4. Sonstige Gebühren 

 

(1) Die Gebühr für die Benützung der Leichenhalle beträgt pro Tag EUR 39,60. 

(2) Die Gebühr für die Aufbahrung bei gleichzeitiger Benützung der Kühleinrichtung 

beträgt pro Tag EUR 26,80. 

(3) Die Gebühr für die Aufbahrung ohne Benützung der Kühleinrichtung beträgt pro 

Tag EUR 15,60. 

(4) Die Gebühr für die Benützung des Obduktionsraums beträgt pro Tag  

EUR 35,40. 

 

Artikel V 

 

Die Verordnung über die Erhebung einer Hundesteuer vom 21. November 2017, 

zuletzt geändert durch Verordnung des Gemeinderats vom 12. November 2019, 

wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 2 haben die Absätze 1 und 2 wie folgt zu lauten: 

 

(1) Die Hundesteuer beträgt für den ersten im Gemeindegebiet gehaltenen Hund 

pro Jahr EUR 72,14, für den zweiten im Gemeindegebiet gehaltenen Hund pro Jahr 

EUR 166,40 und für jeden weiteren im Gemeindegebiet gehaltenen Hund pro Jahr 

332,80. 

(2) Für Wachhunde beträgt die Hundesteuer pro Jahr EUR 20,98. 

 

Artikel VI 

 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2021 in Kraft. 
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2) Neufestsetzung von Tarifen und Beiträgen 

 

Beschluss (19:0): 

 

Mit Wirksamkeit vom 1. September 2020 (rot markierte Positionen in der folgenden 

Tabelle) bzw. vom 1. Jänner 2021 (restliche Positionen) gelten die nachstehenden 

Tarife und Beiträge: 

 

Position Einheit Entgelt in EUR + USt 

Einsatz von Bediensteten  

Facharbeiter Stunde 48,20 20 % 

Hilfsarbeiter Stunde 34,90 20 % 

Einsatz von Gerätschaften  

Stapler Stunde 61,40 20 % 

Radlader Stunde 116,10 20 % 

Wassertransport mit Tankwagen der 

Freiwilligen Feuerwehr (4 m³) 

Wasser und 

Transport ohne 

Arbeit 50,90 

10 % 

Wassertransport mit Tankwagen der 

Freiwilligen Feuerwehr (6 m³) 

Wasser und 

Transport ohne 

Arbeit 72,50 

10 % 

Hydrantenentnahme pauschal 55,10 10 % 

Fahnen/Stangen Tag 5,80 – 

Ehrentribüne Tag 27,50 – 

Schlammpumpe Tag 41,20 – 

Pritschenwagen Stunde 16,20  

Streukies Sack (25 – 30 kg) 3,90 – 

Streusalz Sack (50 kg) 9,60 – 

Hausnummerntafel Stück 70,00 – 

Schnee-Deponie 

2-Achser (10 m³) 14,50 – 

3-Achser (12 m³) 17,50 – 

4-Achser (15 m³) 21,50 – 

Absperrgitter (2,5 Laufmeter) Tag 2,90 – 

Verkehrszeichen (Gebrauchsüberlas-

sung gegen Entgelt) Tag 1,90 

– 
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Benützung von Räumen in Schulen  

Klassenraum für Vereine Stunde 5,80 – 

Klassenraum für Sonstige Stunde 16,30 – 

Turnsaal, Küchen für Vereine Stunde 7,80 – 

Turnsaal, Küchen für Sonstige Stunde 21,60 – 

Aula, Veranstaltung mit Entgelt, von 

welchem die Teilnahme an der Ver-

anstaltung abhängig gemacht wird Veranstaltung 207,80 

– 

Aula, Veranstaltung ohne Entgelt, 

von welchem die Teilnahme an der 

Veranstaltung abhängig gemacht 

wird Veranstaltung 104,40 

– 

Sportplatzbenützung für Schulen und Vereine  

Benützung des Hauptplatzes Trainingseinheit 55,80 – 

Benützung der Trainingsplätze, ohne 

Flutlicht Trainingseinheit 55,80 

– 

Benützung der Trainingsplätze, mit 

Flutlicht Trainingseinheit 78,10 

– 

Benützung sonstiger Einrichtungen Stunde 33,70 – 

Garderobe Stück 33,70 – 

Sportplatzbenützung für externe Profivereine  

Benützung des Hauptplatzes Trainingseinheit 388,90 – 

Benützung der Trainingsplätze, ohne 

Flutlicht Trainingseinheit 111,10 

– 

Benützung der Trainingsplätze, mit 

Flutlicht Trainingseinheit 166,90 

– 

Garderobe Stück 55,80 – 

Beiträge für den Besuch der Kinderbetreuungseinrichtungen  

Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (erstes Kind halbtags) Monat 53,76 

13 % 

Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (jedes weitere Kind halbtags 

zusätzlich) Monat 26,78 

13 % 

Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (erstes Kind ganztags) Monat 96,78 

13 % 
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Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (jedes weitere Kind ganztags 

zusätzlich) Monat 48,39 

13 % 

Kindergartenbesuch von vier- und 

fünfjährigen Kindern (erstes Kind 

ganztags – halbtags frei) Monat 42,35 

13 % 

Kindergartenbesuch von vier- und 

fünfjährigen Kindern (jedes weitere 

Kind ganztags zusätzlich – halbtags 

frei) Monat 21,18 

13 % 

Kindergartenbesuch in den Ferien 

pro Kind, halbtags Woche 27,00 

13 % 

Kindergartenbesuch in den Ferien 

pro Kind, ganztags Woche 54,00 

13 % 

Kinderkrippenbesuch halbtags, fünf 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 213,44 

13 % 

Kinderkrippenbesuch ganztags, fünf 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 323,52 

13 % 

Kinderkrippenbesuch halbtags, vier 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 172,10 

13 % 

Kinderkrippenbesuch ganztags, vier 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 261,49 

13 % 

Kinderkrippenbesuch halbtags, drei 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 130,77 

13 % 

Kinderkrippenbesuch ganztags, drei 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 199,52 

13 % 

 

Sonstiges 

 

Frühstück im Seniorenheim für Ange-

hörige und Sonstige  4,20 

– 
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Mittagessen im Seniorenheim für An-

gehörige und Sonstige  6,58 

– 

Mittagessen im Seniorenheim für 

Dienstnehmer  3,81 

 

Abendessen im Seniorenheim für An-

gehörige und Sonstige  4,20 

– 

Abendessen im Seniorenheim für 

Dienstnehmer  3,16 

 

Meldebücher  30,00 – 

Inserat Gemeindenachrichten  

(schwarzweiß) 

1/1 367,00 20 % 

1/2 220,50 20 % 

Inserat Gemeindenachrichten (fünf-

farbig) 

1/1 454,20 20 % 

1/2 272,50 20 % 

 

Die Entgelte für das Seniorenheim der Marktgemeinde St. Johann in Tirol werden 

mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2021 wie folgt festgesetzt: 

 

Entgelt 

Einnahmenart 

Beträge in 

EUR (kein 

USt-Anfall) 

Nähere Aufgliederung 

 Wertsicherung: VPI 2015 per Juli des 

Jahres 

Dauerhafte Aufnahme 

Einbettzimmer, Pflege-

stufe 0 

1.326,00 pro Person pro Monat 

Zweibettzimmer, Pflege-

stufe 0 

1.062,00 pro Person pro Monat 

Einbettzimmer, Pflege-

stufe 1 

1.733,00 pro Person pro Monat 

Zweibettzimmer, Pflege-

stufe 1 

1.445,00 pro Person pro Monat 

Einbettzimmer, Pflege-

stufen 2 

2.081,00 pro Person pro Monat 

Zweibettzimmer, Pflege-

stufe 2 

1.817,00 pro Person pro Monat 
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Vorübergehende Aufnahme 

Einbettzimmer 115,00 pro Person pro Tag (inklusive Ver-

pflegung und Betreuung) 

Zweibettzimmer 96,00 pro Person pro Tag (inklusive Ver-

pflegung und Betreuung) 

großes Zimmer im Par-

terre 

90,00 Aufschlag 

 

3) Festsetzung der Eröffnungsbilanz zum 1. Jänner 2020 

 

Der Bürgermeister übergibt am Beginn dieses Tagesordnungspunktes den Vorsitz 

an den ersten Bürgermeister-Stellvertreter. 

 

Der Finanzverwalter erläutert sodann den Sachverhalt und erklärt vor dem Hinter-

grund einer Frage von Christine Gschnaller, MSc, welche Bewertungsmethoden 

insbesondere bei Grundstücken und Gebäuden angewendet worden seien. 

 

Der Bürgermeister verlässt anschließend den Sitzungssaal. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Die Eröffnungsbilanz zum 1. Jänner 2020 wird wie folgt festgesetzt: 

 

Aktiva 

(Beträge in Euro) 

Langfristiges Vermögen 70.054.997,36 

Kurzfristiges Vermögen 7.315.246,97 

Summe 77.370.244,33 

Passiva 

(Beträge in Euro) 

Nettovermögen 55.819.391,92 

Sonderposten Investitionszuschüsse 13.187.282,76 

Langfristige Fremdmittel 6.787.137,23 

Kurzfristige Fremdmittel 1.576.432,42 

Summe 77.370.244,33 
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Nach der Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz kommt der Bürgermeister in Sit-

zungssaal zurück und übernimmt wieder den Vorsitz. 

 

3) Straßenausschuss 

1) Erlassung von Verordnungen: 

a) Berglandweg (30 km/h-Zone) 

 

Alexander Hronek erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Verordnung 

 

Gemäß §§ 43 Abs. 1 lit b Z 1 und 94d Z 4 lit d StVO, BGBl. Nr. 159/1960, idF 

BGBl. Nr. I 24/2020, wird aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssig-

keit des Verkehrs die folgende Verkehrsmaßnahme verfügt: 

 

§ 1. Die in der Anlage (= „VO-PLAN MITTERNDORFERWEG“ der Ingenieur-

büro für Verkehrswesen Hirschhuber und Einsiedler OG vom 28. September 

2020) angeführten Straßenverkehrszeichen sind gemäß deren Vorgaben anzu-

bringen. 

 

§ 2. Diese Verordnung ist durch die in § 1 näher bezeichneten Straßenverkehrs-

zeichen kundzumachen und tritt mit deren Anbringung in Kraft. 

 

Diese Verordnung enthält eine Anlage (= Anlage E dieses Gemeinderatsproto-

kolls). 

 

Der Gemeinderat hält fest, dass das Anhörungsverfahren gemäß § 94f Abs. 1 lit 

b Z 2 StVO (Mitwirkung) durchgeführt worden ist. 
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b) Parkplatz Wieshofer 

 

Alexander Hronek erläutert den Sachverhalt. 

 

Der Amtsleiter weist darauf hin, dass hier zwei Verordnungen, eine gestützt auf 

die Straßenverkehrsordnung 1960, eine auf das Finanzausgleichsgesetz 2017, 

zu erlassen seien. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Verordnung 

 

Gemäß §§ 25 Abs. 1 und 94d Z 1b Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 

159/1960, in der Fassung BGBl. I Nr. 24/2020, wird aus Gründen der Sicherheit, 

Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs, folgende Verkehrsmaßnahme (Kurz-

parkzone „Wieshofer“) verfügt: 

 

§ 1. Die in der Anlage (= „13 – P WIESHOFERSTRAẞE“ der Ingenieurbüro für 

Verkehrswesen Hirschhuber und Einsiedler OG vom 5. Juni 2020) 

zu dieser Verordnung angeführten Straßenverkehrszeichen und Zusatztafeln 

sind gemäß dieser Anlage anzubringen. 

 

§ 2. Diese Verordnung ist durch die in § 1 näher genannten Straßenverkehrszei-

chen und Zusatztafeln kundzumachen und tritt mit deren Anbringung in Kraft. 

 

Der Gemeinderat hält fest, dass das Anhörungsverfahren gemäß § 94f Abs. 1 lit 

b Z 2 StVO (Mitwirkung) durchgeführt worden ist. 

 

Diese Verordnung enthält eine Anlage (= Anlage F dieses Gemeinderatsproto-

kolls). 
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Beschluss (19:0): 

 

Verordnung 

 

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 

116/2016, idF BGBl. I Nr. 103/2019, wird Nachstehendes verordnet: 

 

§ 1. Die Markgemeinde St. Johann in Tirol erhebt für das Parken von mehrspuri-

gen Kraftfahrzeugen in der Kurzparkzone „Wieshofer“ (näher dargestellt in der 

Anlage zu dieser Verordnung) von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr und 

von 14 Uhr bis 18 Uhr, ausgenommen an Feiertagen, nach den nachstehenden 

Parametern eine Abgabe (Kurzparkzonenabgabe).  

 

Höchstzulässige Parkdauer: ganztägig (8 – 12 Uhr, 14 – 18 Uhr), 120 Minuten 

gebührenfrei, dann EUR 0,50 je angefangene Stunde der Parkdauer bis zur Er-

reichung des Tagestarifs in Höhe von EUR 2,00 

 

§ 2. Von der Abgabenpflicht nach § 1 sind ausgenommen: 

 

a) Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge im öffentlichen Dienst gemäß § 26 und 

26a Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 

24/2020 

b) Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr gemäß § 27 Straßen-

verkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 24/2020 

c) Fahrzeuge, die von Ärzten bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe ge-

lenkt werden, sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5 

Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 

24/2020, gekennzeichnet sind 

d) Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten ambulanten Pflegedienst bei 

einer Fahrt zur Durchführung solcher Pflege gelenkt werden, sofern sie 

beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5a Straßenverkehrsord-

nung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 24/2020, gekennzeichnet 

sind 

e) Fahrzeuge, die von Inhabern eines Parkausweises für Behinderte gemäß  

§ 29b Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 
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24/2020, abgestellt oder in denen solche Personen befördert werden, so-

fern die Fahrzeuge beim Abstellen mit diesem Ausweis gekennzeichnet 

sind 

f) Fahrzeuge, die für den Bund, eine andere Gebietskörperschaft oder einen 

Gemeindeverband zugelassen sind, ausgenommen Personenkraftwagen 

g) Fahrzeuge, die lediglich zum Zwecke des Aus- und Einsteigens von Perso-

nen oder für die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit halten 

 

§ 3. Zur Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe ist der Lenker des Fahrzeugs 

verpflichtet. 

 

§ 4. Die Kurzparkzonenabgabe beträgt nach vollen zwei Stunden Parkdauer 

EUR 0,50 für jede angefangene Stunde der Parkdauer. Der Abgabenanspruch 

entsteht zwei Stunden nach dem Beginn des Parkens. Gleichzeitig wird die 

Kurzparkzonenabgabe fällig. 

 

§ 5. (1) Die Kurzparkzonenabgabe ist bei Parkbeginn zu entrichten. 

 

(2) Die Kurzparkzonenabgabe kann durch die Verwendung von Parkscheinen 

(Abs. 3), mittels Anwendungssoftware für Mobilgeräte (Mobile App) oder per 

Short Message (SMS) entrichtet werden. Die Entrichtung der Kurzparkzonenab-

gabe via Mobile App oder SMS ist nur bei Betreibern zulässig, die von der 

Marktgemeinde St. Johann in Tirol hierzu autorisiert sind. Zur korrekten Entrich-

tung der Kurzparkzonenabgabe sind die Vorgaben des jeweiligen Betreibers 

einzuhalten. 

 

(3) Wird die Kurzparkzonenabgabe durch Parkscheine entrichtet, sind solche 

mit einem Format von etwa 55 mm * 135 mm mit dem Aufdruck „Marktgemeinde 

St. Johann in Tirol“ und des Gültigkeitszeitraums (Datum und Uhrzeit), für den 

die Abgabe entrichtet wurde, zu verwenden. 

 

(4) Die Parkscheine sind aus den von der Marktgemeinde St. Johann in Tirol bei 

der Kurzparkzone aufgestellten Parkscheinautomaten nach Einwurf des der 

Parkdauer entsprechenden Münzgeldes und durch Bedienung der Aufforde-

rungstaste zu entnehmen. 
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(5) Die Parkscheine sind am Kraftfahrzeug hinter der Windschutzscheibe und 

durch diese gut lesbar, im Falle des Fehlens einer solchen an einer sonst geeig-

neten Stelle, deutlich wahrnehmbar anzubringen. 

 

(6) Während des Parkens dürfen nur Parkscheine für die jeweils in Anspruch 

genommene Parkzeit angebracht sein. 

 

(7) Die Parkscheine nach Abs. 3 sind mit einem zusätzlichen Kontrollabschnitt 

versehen, um gegebenenfalls in einem Vergütungssystem verwendet werden zu 

können. 

 

(8) Parkscheine dürfen ausschließlich von der Marktgemeinde St. Johann in Ti-

rol oder in deren Auftrag hergestellt werden. 

 

§ 6. Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages des Anschlags an der 

Amtstafel in Kraft. 

 

Diese Verordnung enthält eine Anlage (= Anlage F dieses Gemeinderatsproto-

kolls). 

 

2) Abschluss von Schneeräumvereinbarungen: 

a) Paul Stöckl GmbH 

 

Mag. Heike Crabtree und Alexander Hronek erläutern den Sachverhalt. 

 

Beschluss (18:0): [Johann Mayr abwesend] 

 

Der Abschluss der Vereinbarung mit der Paul Stöckl GmbH laut Anlage G die-

ses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

b) Josef Mayr 

 

Beschluss (18:0): [Johann Mayr abwesend] 

 

Der Abschluss der Vereinbarung mit Josef Mayr laut Anlage H dieses Gemein-

deratsprotokolls wird genehmigt. 
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3) Mittelfreigabe: Ampelpilotprojekt auf der Landesstraße B 178 (Loferer Straße) 

 

Der Bürgermeister berichtet über das Pilotprojekt. 

 

Mit dem Baubezirksamt Kufstein sei vorbesprochen worden, dass sich die Ge-

meinde im Erfolgsfall mit 40 % an einem dem Land Tirol vorliegenden Angebot der 

Siemens Mobility Austria GmbH („Pförtneranlagen“) über EUR 79.920,00 brutto, 

also mit EUR 31.968,00 brutto, beteiligen werde.  

 

Das Pilotprojekt findet viel Lob (Peter Wallner, Heribert Mariacher, Andreas 

Schramböck, BA). Letzterer meint, generell sei eine Reduktion des Individualver-

kehrs „erstrebenswert“. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Für das Ampelpilotprojekt auf der Landesstraße B 178 (Loferer Straße) werden 

EUR 31.968,00 brutto freigegeben. Die Auszahlung erfolgt frühestens nach der er-

folgreichen Implementierung des Ampelprojekts. 

HHSt. 640-050010 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

Antrag Mauthfeld. Es liegt ein gemeinsamer Antrag von Claudia Pali und Heribert Maria-

cher vor. 

 

Der Antrag trägt den Titel „Geschwindigkeitsreduzierung und Verkehrsspiegel Areal Mauth-

feld“ und ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage I (Ida) angehängt. 

 

Nach Verlesung des Antrags durch den Amtsleiter führt Heribert Mariacher aus, dass auf-

grund des fehlenden Spiegels in diesem Bereich „gefährliche Situationen“ entstehen kön-

nen. Claudia Pali meint, die Anbringung des Spiegels sei ohnedies eine „relativ einfache 

Sache“. 

 

Der Antrag wird anschließend dem Straßenausschuss zur Vorberatung und Beschluss-

empfehlung an den Gemeinderat zugewiesen. 
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Zwist im Umweltausschuss. Johann Mayr, Obmann des Straßenausschusses, kritisiert 

seinen Ausschusskollegen Andreas Schramböck, BA in Zusammenhang mit dessen Aus-

führungen zum „Autofreien Tag“ („Jausensackerl-Stau beim Autofreien Tag: Gemeinderäte 

kamen nicht“ – Artikel in der Tiroler Tageszeitung im September 2020). 

 

Die „Grünen“ würden hier ihrer „Rolle nicht gerecht“, ein „Schlechtreden von Ausschüssen“ 

in den „Medien“ sei unangebracht. Andreas Schramböck, BA verteidigt sich daraufhin; er 

habe im Übrigen auch keinen Einfluss dahingehend, wie er in den Medien wiedergegeben 

werde. Der Bürgermeister regt in diesem Zusammenhang eine Verbesserung der Kommu-

nikation an. 

 

Allerheiligen und Covid-19. Claudia Pali erkundigt sich nach den Covid-19-Regeln für Al-

lerheiligen. Der Amtsleiter teilt dazu mit, dass die entsprechenden Regeln des Bundesmi-

nisters für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Covid-19-Maßnah-

menverordnung) abzuwarten seien. Die Gemeinde habe diesbezüglich keinerlei Mitspra-

cherecht. Man werde die relevante Rechtslage für Friedhofsbesuche Ende Oktober 2020 

auf der Gemeindehomepage kommunizieren. 

 

Förderung/Diskussion. Claudia Pali ruft eine von ihr initiierte Förderung für Personen, die 

über einen Befähigungsnachweis für Hundehalter (Hundeführschein) verfügen, sowie eine 

Diskussion in der Septembersitzung über die (notwendige) Anzahl von Müllgefäßen („Müll-

kübel“) in Erinnerung. 

 

Friedhöfe. Christine Gschnaller, MSc, Obfrau des Kulturausschusses, berichtet mithilfe ei-

ner PowerPoint-Präsentation über die St. Johanner Friedhöfe. Auszüge aus dieser Präsen-

tation sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage J (Julius) angehängt. 

 

Nachdem in diesem Zusammenhang noch „einige wichtige Dinge zu besprechen“ seien, 

erklärt der Bürgermeister, dass über die St. Johanner Friedhöfe in der nächsten Sitzung in 

einem eigenen Tagesordnungspunkt berichtet werden soll. 

 

Dieses Protokoll enthält zehn Anlagen. 
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St. Johann in Tirol, 13. Oktober 2020 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 






























































	42grs
	SKM_C45820112009240

